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AUSGELIEHENES FAHRZEUG – WAS MUSS BEIM 
GRENZÜBERTRITT BEACHTET WERDEN? 

Wer mit einem ausgeliehenen Privat- oder Geschäftsfahrzeug unterwegs ist, dem 
wird empfohlen, eine schriftliche Bewilligung des Inhabers mitzuführen. Vor allem 
beim Grenzübertritt könnte ein Diebstahl vermutet werden, wenn der Inhaber des 
Fahrzeugs nicht als Fahrer oder Mitfahrer dabei ist. Um Klarheit zu schaffen, ist da-
her eine Bewilligung hilfreich. 
 
 
 
 
FOLGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Welche möglichen Folgen können entstehen, 
wenn keine solche Bewilligung vorgewiesen  
werden kann? 
 
• Beschlagnahmung des Fahrzeuges 
• Hohe Busse 
• Verzollung des Fahrzeuges 

 

 
 

ARISCO empfiehlt das Mitführen folgender  
Dokumente: 
 

• Fahrzeugausweis 
• Grüne Karte 
• Führerausweis 
• Bewilligung zur Benutzung eines Fahrzeuges 

durch Drittpersonen (Vollmacht)

 

WICHTIGE LINKS 

Eine Vorlage dieser Bewilligung kann über folgenden Link ausgestellt werden. Ob es sich dabei um die Nut-
zung eines Privat- oder Geschäftsfahrzeuges handelt, wird nicht unterschieden: 
 
Link TCS 
 
Unter folgendem Link finden Sie Fallbeispiele für die grenzüberschreitende Mobilität und ihre gesetzlichen 
Regelungen zur Fahrzeugnutzung. 
 
Link PWC/Zoll 
 
 
 

 

 

Link TCS

Link PWC/Zoll

https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Info-Sheet/bewilligung-zur-benutzung-eines-fahrzeugs-durch-drittpersonen-mit-carnet-de-passages.pdf
https://www.pwc.ch/de/publications/2016/pwc_fahrzeuge_grenzueberschreitend_nutzen_d.pdf
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BEWILLIGUNG BEI FAHRTEN IN NACHBARLÄNDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Auslandfahrten sind grundsätzlich nicht 
erlaubt, wenn der Fahrer im Ausland wohnt. 

Hier gilt eine Sonderregelung. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Wir beraten Sie individuell und persönlich, damit  
Sie vor unerwarteten Motorfahrzeugrisiken geschützt sind. 

 

 
 

BJANKA ROSSMANN 
Junior-Mandatsleiterin 

D +41 41 545 68 52 
bjanka.rossmann@arisco.ch 

 
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis 

 
 
 
 
 

GEFAHREN IM GRIFF – CHANCEN IM BLICK 

ARISCO ist ein führendes Schweizer Beratungsunternehmen für  
vollumfängliches Risikomanagement. Unabhängig. Persönlich. Kompetent.  

In den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögen sorgen wir  
tatkräftig dafür, dass unsere Kunden die Chancen nutzen können,  

die in ihren Risiken verborgen sind. 
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